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Wibens, als er einst in den Kerker Groths trat und er
das Nest leer fand! Der treue Sohn des Gefangenen
hatte Mittel und Wege gefunden, zu seinem Vater zu
dringen, und mit seiner Hilfe hatte Reimer das Eisen¬
gitter an den Fenstern zerbrochen und war ins Freie und
von dort wohlbehalten nach Büsnm gelangt. Im Grunde
seines Herzens war es Wiben nicht unlieb, daß der Vogel
aus dem Bauer entschlüpft war; seitdem er einsah, daß
er ihn doch zur Verzichtleistung nicht zwingen würde, war
ihm die längere Gefangenhaltung Reimers nur hinderlich
und sein Bruder Johann hatte ihm schon öfter geraten,
ihn laufen zu lassen.

VIII.

Am 14. März des folgenden Jahres 1542 herrschte
auf der alten Gerichtsstätte unweit der Stadt Rendsburg
ein lebhaftes Treiben. Von allen Richtungen kamen die
Holstenbauern nach dieser altehrwürdigen Malstätte, wo
schon im Mittelalter die heilige Fehme ihres Amtes ge¬
waltet hatte. Auch heute sollte hier ein Gericht gehalten
werden. Herr Kai Ranzau, der gestrenge Amtman von
Rendsburg, führte im Namen des Königs Christian III.
von Dänemark den Vorsitz, um ihn herum saßen die
Schöffen, freie holsteinische Bauern, die den Titel „Amts¬
bauern" führten, und deren Aufgabe es war, genau und
aufmerksam dem Gange der Verhandlung zu folgen und
darnach das Urteil zu sprechen. Ein solches Gericht, das
alter Sitte gemäß unter Gottes freiem Himmel gehalten
wurde, hieß ein „Loding". Seine Befugnisse waren weit¬
gehende; konnte es doch sogar das Todesurteil fällen und
von dem jüngsten Schöffen dasselbe vollstrecken lassen!

Rechts von den Schöffen stand eine Gruppe von
Leuten, denen man es auf den ersten Blick ansah, daß sie
ebenfalls freie Bauern waren. Sie waren hier auf der
Dingstätte aber nicht erschienen als Richter, sondern als
Ankläger. Finster blickten ihre Mienen, halblaut sprachen


